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Art. 6 Urnenwahlen 

An der Urne werden auf die gesetzliche Amtsdauer gewählt: 

3. aufgehoben

Art. 24 Wahl- und Anstellungsbefugnisse 

Der Gemeinderat 

1. bestimmt auf die gesetzliche Amtsdauer aus seiner Mitte:

a) aufgehoben

Art. 26 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse

2 Dem Gemeinderat stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem 
Erlass massvoll und stufengerecht übertragen werden können: 

1bis. die Besorgung der Aufgaben der Sozialbehörde, 

Art. 37 bis 40 aufgehoben 

Art. 41 Unterstellte Kommissionen 

1 Dem Gemeinderat können folgende Kommissionen unterstehen: 

l) Sozialkommission,

m) Alterskommission.

Art. 55 Übergangsregelung zur Änderung vom 28. September 2025 

Bis zum Ende der Amtsdauer 2022 bis 2026 besteht die Sozialbehörde als ei-
genständige Kommission weiter. 

Art. 56 Inkraftsetzung der Änderung vom 28. September 2025 

Die Änderung dieser Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme durch die 
Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung und nach der Genehmigung durch 
den Regierungsrat am 1. Oktober 2025 in Kraft. 

Die vorstehenden Änderungen der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde 
Rafz wurden in der Urnenabstimmung vom 28. September 2025 angenommen. 

Namens der Politischen Gemeinde Rafz 

Kurt Altenburger 
Gemeindepräsident 

Manfred Hohl 
Gemeindeschreiber 

Durch den Regierungsrat am 26. November 2025 mit Beschluss Nr. 1202 
genehmigt.
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